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Planen und Bauen im Dienst der Gesellschaft

Von Anja Buschow Oechslin

«Während Wochen und Monaten hatte Herr Stähli
nicht mehr zu lachen. Das erzielte Bautempo stellte an
ihn und sein Büro Anforderungen, welche oft die Nacht

zum Tag werden liessen. Wer die Schwierigkeiten der
Koordination der Personen und Mittel auf einer grossen
Baustelle kennt und dazu das Tempo des Baufortschrittes

ermisst, weiss Stählis vollbrachte Leistung zu würdigen.

Er hat sich mit dem Bau zu Lebzeiten ein Denkmal
errichtet, das ihm wertvolle Referenz erweist. Wo
jugendlicher Elan sich mit Tüchtigkeit und Gewissenheit

paaren, gedeiht der Erfolg!»1

Im November 1957 erhielt der erst 27-jährige Architekt
Adelbert Stähli, der nach einer Hochbauzeichnerlehre

(1947-1950) und einem Architekturstudium am Technikum

Burgdorf (1952-1955) seit 1955 als Projektleiter
beim Lachner Architekten Max Müller tätig war, seinen

ersten Grossauftrag. Die in Chur ansässigen Gebrüder
Lukas und Jacob Kunz hatten in Bilten günstiges Bauland

gekauft und beabsichtigten die Verlegung ihres
Metzgereibetriebes dorthin. Sie beauftragten Stähli mit der

Planung einer von Grund aufneu und rationell zu konzipierenden

Industrieanlage, die zudem innerhalb kürzester
Zeit - neun Monate - fertiggestellt werden sollte. Für ein
solches Projekt waren grundsätzliche Kenntnisse der

vielfältigen Abläufe der Fleischproduktion unabdingbar,
was Besichtigungen bestehender Schlachthöfe ebenso

erforderlich machte wie intensive Auseinandersetzungen

mit den verschiedenen Sachbearbeitern.2 «Es galt in
kürzester Zeit, nach betriebswirtschaftlich vorteilhaftester

Führung der Arbeitswege die Ausrüstung der einzelnen

Produktionsphasen technisch und mechanisch

möglichst rationell zu gestalten», so der Architekt in
seinem Abschlussbericht.3 Schon im Januar 1958 lag das

Projekt, in dem bereits die Möglichkeit späterer Erweiterungen

vorgesehen war, vor. Ende Februar erfolgte der

erste Spatenstich, am 25. Oktober rutschten die ersten
Schweine versuchsweise über die mehr als 100 Meter

lange Gleitbahn. Die Organisation einer derartigen
Grossbaustelle erforderte eine enorme Koordinationsfähigkeit,

aber auch eine gewisse Gelassenheit gegenüber
dem die Baustelle beaufsichtigenden Auftraggeber Lukas

Kunz, der den jungen Architekten, wie eine Fülle von
jeweils eingeschrieben geschickter Briefe beweist, auf
jeden Fehler und jede Bauverzögerung hinwies, die sich

seiner Meinung nach ereigneten. «Planungsbereitschaft»,

«Unvorhergesehenes: Gibt es nicht», «Tempo
und Qualität» waren die Kriterien, nach denen der Bau

zu realisieren war und die Einhaltung des «Rekordbautermins

» schliesslich gelang.4

Dieser Auftrag war aus verschiedenen Gründen massgebend

für die weitere Karriere von Stähli. Er führte 1958

zur Gründung des eigenen Architekturbüros, zuerst in
Bilten, ab 1959 in Lachen; die Bauaufgabe Nahrungsmittelindustrie

liess den Architekten nicht mehr los: von
1960 an plante und realisierte er mehr als dreissig
kleinere und grosse Schlachthöfe und Metzgereibetriebe und
avancierte früh zum Facharchitelcten auf diesem Gebiet ;

in Bilten eröffnete sich 1958 auch der erste Auftrag für
die Erarbeitung einer Ortsplanung, da die Kunz AG deren

Vorliegen als Bedingung für ihre Betriebsverlegung gefordert

hatte. Auch die Ortsplanung blieb ein Betätigungsfeld,

in dem Stähli bis in die 90er-Jahre des letzten
Jahrhundert stark involviert war.5 In Bilten begann zudem die

lebenslange gemeinsame Tätigkeit und Planungszusam-
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Entwurfsskizze für das 1959 fertiggestellte Erstlingswerk von Adelbert Stähli, das Betriebsgebäude der Firma Gebrüder
Kunz Fleisch- und Wurstfabrikations AG in Eilten.

menarbeit mit dem Lachner Ingenieur Alfred Marty, für
den Stähli das erste, von ihm entworfene Einfamilienhaus

mit integriertem Ingenieurbüro baute, und dem er
ab 1964 auch nachbarschaftlich eng verbunden war.

Bauboom in den Bezirken March und Höfe
1950-1973
Rückblickend kann man die Gründung eines Architekturbüros

in Lachen im Jahr 1958 als idealen Zeitpunkt

betrachten. Schon kurz nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs gerieten die wirtschaftlich und finanziell
rückständigen Bezirke Höfe und March ins Visier der
Industrie.6 Die sehr günstigen Bodenpreise und die
Nähe zur Agglomeration Zürich machten das Gebiet,

anfangs insbesondere die Gemeinden Wollerau und
Freienbach, attraktiv für die Ansiedlung von Industrie-
und Dienstleistungsbetrieben. 1948 hiess es in einem

Zeitungsbericht: «Eine erfreuliche Bautätigkeit ist in
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Wohnhaus mit integriertem Büro des Ingenieurs Alfred Marty, mit dem Adelbert Stähli eine jahrzehntelange
Zusammenarbeit verbunden hat (Lachen, Zeughausstrasse 14,1959).

der Gemeinde Freienbach festzustellen, die manchem
Arbeiter und Angestellten seine Existenz sichert. So ist
mit dem Aushub des Neubaus der Firma Gysin begonnen

worden und auch die Firma Verwo erstellt eine
Neubaute. Die neue Maschinenfabrik in Freienbach ist

fertiggestellt. Das nennt man Arbeitsbeschaffungs-
massnahme. »7 Die Gemeinden, die über grosse Landreserven

verfügenden Kooperationen und auch Private

unterstützten diese Entwicklung durch den Verkauf
von Bauland zu günstigen Preisen. Schon 1945 herrschte
in den Bezirken am Zürichsee ein eklatanter
Wohnungsmangel, dem durch eine in den frühen 1950er-

Jahren einsetzende Neubauwelle von meist günstigen,

zeittypischen und dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern

ein Ende gesetzt werden sollte. 1954 war der
Wohnungsmangel kurzfristig behoben.8 Danach beförderten

die einsetzende Hochkonjunktur und ab 1962 die

Planungen für die durch die Bezirke führende, Ende

1973 eingeweihte Nationalstrasse N3 die Ansiedlung
von Industrie, den weiteren Zuzug von Bewohnern,
aber auch eine rasche Verknappung und Verteuerung
des Baulandes.9

Aber noch 1963, als in Wollerau die Bodenpreise bereits
hoch waren, liest man, dass Industrieunternehmungen
weiterhin bevorzugt behandelt wurden: «Unweit der
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Nationalstrasse ist auch mit dem Bau der neuen
Fabrikationsgebäude der GBC Plastikfabrik und Pfeiffer
Büromöbel im Hürüggis begonnen worden. Das Fabrikgelände

wurde dem Unternehmen zu bescheidenen Preise

zur Verfügung gestellt, um die Niederlassung eines

weiteren, soliden Industrieunternehmens in der Gemeinde
Wollerau zu ermöglichen. »10 Diese beiden von Adelbert
Stähli entworfenen Industriegebäude, einst dringend
gesuchte Unternehmungen, wurden kürzlich abgetragen

und werden durch heute wünschenswertere
Luxuswohnungen in der Steueroase Wollerau ersetzt.

Im nahe Zürich gelegenen Bezirk Höfe war in den
Gemeinden Wollerau und Freienbach zwischen 1950 und
1970 eine Verdoppelung der Bevölkerungszahlen zu
verzeichnen. Etwas langsamer wuchs die Bevölkerung
in den übrigen Gemeinden und auch im Bezirk March,
wo die Baulandpreise weiterhin relativ niedrig blieben.
Für die neuen Anwohner und Arbeiter in den Betrieben,

von denen viele aus dem Ausland stammten, musste
seit dem Ende der 1950er-Jahre erneut dringend
zumeist kostengünstiger Wohnraum geschaffen werden,
was sich wiederum hauptsächlich im Bau einfacher
mehrgeschossiger Mehrfamilienhäuser durch die

Arbeitgeber, Private, die Wohnbaugenossenschaft Familia
und durch die Genossamen und Genossenschaften

niederschlug. Gleichzeitig entstanden wie etwa in Bäch im
Gebiet Bächerwiesli am Hang und mit Seesicht um
1960 die ersten grösseren Einfamilienhausquartiere
mit zumeist relativ einfachen Neubauten. Die Tatsache,
dass dem Neubauboom wie heute ältere Gebäude zum
Opfer fielen, wurde schon Ende der 1950er-Jahre durchaus

auch negativ betrachtet, wie ein Zeitungsartikel
von 1957 belegt: «Dem Abbruch geweiht. Das

sogenannte Häusersterben, durch das meist billiger Wohnraum

verloren geht, hat im vergangenen Jahre weiter
um sich gegriffen. Gemäss den neuesten Angaben des

Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit sind
1956 in den Gemeinden mit über 2000 Einwohnern
insgesamt 2529 Wohnungen dem Abbruch zum Opfer
gefallen, während es im vorangegangenen Jahr 2124 und
1954 erst 1683 waren. Die Zahl der Wohnungsabbrüche
war letzes Jahr nicht weniger als 2 V2 mal so gross wie
jene des Jahres 1952. Durch Abbruch oder Umbau älterer,

aber meist noch gut erhaltener Gebäude sind im
Verlaufe der letzten fünf Jahre mehr Wohnungen mit
niedrigen Mietpreisen verlorengegangen, als der Bund

gemäss den Empfehlungen der Eidg. Preiskontrollkommission

in den nächsten Jahren mit Millionenaufwendungen

verbilligen will.»11 Als künstliche Ursache des

«weiter um sich greifenden Häusersterbens» nannte
der Autor die damalige staatliche Mietpreisbewirtschaftung,

die Besitzer von Altbauten dazu zwinge, ihre
unrentablen Objekte durch Neubauten zu ersetzen.

Um 1960 erreichte ein weiterer Bautyp die noch weitgehend

ländliche Region: das Hochhaus. Anfangs wurde
dieser in der Schweiz kontrovers diskutierte Bautyp
durchaus begrüsst, insofern man sich damit eine
kostengünstigere Lösung für die schnelle Schaffung von
Wohnraum versprach.12 1960 konnte man über ein in
Bäch geplantes und auch realisiertes Hochhaus lesen:
«Noch vor wenigen Jahren hätte eine derartige
Bauweise in unserer Gegend ohne Zweifel eine grosse
Gegnerschaft gefunden. Die enormen Baulandpreise und
der fast nicht mehr zu bewältigende Wohnungsmangel
zwingt aber immer mehr die Bauleute zu neuen
Lösungen.»13 Schon ein Jahr zuvor hatte die Korporation

Pfäffikon die Architekten Umberto Butti (Pfäffi-
kon), Josef Müller (Bäch), Peter Schaefer (Pfäffikon, er
nahm nicht teil, weil er als Berater der Korporation
fungierte) und Adelbert Stähli (Lachen) zu einem Wettbewerb

für die Projektierung der Überbauung Bächerwiesli

in Pfäffikon eingeladen. Vorgesehen war die
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etappenweise Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern

mit bis zu 18 Geschossen, Garagen und einem
Einkaufsladen.14 Bei der Beurteilung am 26. März 1960 kam
die Jury zum Schluss, dass keines der eingereichten
Projekte zur Ausführung geeignet sei. Mit dem
Einverständnis der Kooperation Pfäffikon bildeten die drei
Architekten daraufhin eine Architektengemeinschaft
und arbeiteten unter Federführung des Büros Stähli am
Gesamtprojekt mit drei Hochhäusern und gleichzeitig
am Bauprojekt für die Etappe I, einem zwölfgeschossi-

gen Hochhaus. Dieses wurde in den Jahren 1961-1963
errichtet. Die beiden anderen Bauten wurden bis 1970

von einem anderen Architektenbüro in veränderter
Form ausgeführt.

Bald aber regte sich die Kritik an den sogenannten
Hochhäusern. In Wollerau hatte der Gemeinderat
schon Ende des Jahres 1960 mit Genehmigung durch
den Schwyzer Regierungsrat ein sechsmonatiges
Bauverbot erlassen, um den Bau von Hochhäusern vorgängig

der Vorlage einer damals in Arbeit befindlichen
gültigen Bauordnung und einer Bauzonenplanung zu
verhindern.15 Nach Ablehnung von Zonenplan und
Baureglement am 7. April 1961 musste der Gemeinderat im
Spätsommer 1962 ein neues Bauverbot erlassen, um
den Bau von zwei in Hinterbäch geplanten Hochhäusern

zu sistieren. In der Presse hiess es damals : «Weniger

gut gemeint ist das Bauvorhaben in Hinterbäch, das

den [Anwohnern] mitten in dortigen Ein- und
Zweifamilienhäusern zwei «Wolkenkratzer» mit über 70

Wohnungen vor die Nase stellen und alle Aussicht auf den
See verdecken will» ,16 Und wenig später folgte eine heftige

Kritik am Gemeinderat: «Eine grosse Polemik ist in
der Lokalpresse wegen dem beabsichtigten Bau von 2

Hochhäusern in der Hafengegend ausgebrochen. Die

ganze Aufregung hätte der Gemeinderat der Bevölkerung

ersparen können, wenn er rechtzeitig die entspre¬

chenden Bestimmungen für den Bau von Hochhäusern
erlassen hätte, wie sie im Baureglement der Gemeinde

von 1960 vorgesehen sind. Im Vertrauen darauf, dass

die Ortsplanung von den Bürgern geschluckt werde,
wurde die Ausarbeitung dieser wichtigen Bestimmungen

verschwitzt, was sich nach der Ablehung der
Ortsplanung als schwerwiegendes Versäumnis erweist. Ein
beim Regierungsrat beantragtes Bauverbot für ein halbes

Jahr soll die Erstellung von mehrgeschossigen Bauten

verunmöglichen. Während dieser Zeit haben die

Bürger Gelegenheit, über eine neue Bauordnung zu
befinden».17 Auch der 1970 geplante Bau von zwei 10

und 30 Metern hohen Häusern im Gebiet Mühlematte,
die «Zentrumsüberbauung Untermühle» in Wollerau,
stiess in der Bevölkerung auf heftigen Protest und
führte zur Gründung des Komitees « Pro Wollerau », das

gegen das vom Gemeinderat unterstützte Projekt
Einsprache erhob und vom Schwyzer Regierungsrat darin
gestützt wurde.18

Ganz ähnlich erging es der Genossame Lachen ein Jahr
später. 1971 projektierte Adelbert Stähli für die Genossame

die Siedlung «Tannheim » aufeinem zwischen der

neuen A3 und der Neuheimstrasse gelegenen Areal.
Geplant war der Bau von zwei acht- und neungeschossigen
Wohnblöcken mit ingesamt 96 Wohnungen und eines

eingeschossigen Kindergartens.19 Gegen das Projekt legten

im August 1971 mehrere Anwohner der westlich an
das Baugebiet anschliessenden und vornehmlich mit
ein- oder zweigeschossigen Gebäuden überbauten
Wohnzone Einsprache ein. Diese enthielt das gesamte
Bündel möglicher Argumente gegen den Hochhausbau:

überdimensionierte Kubaturen und Ausmasse,

Zerstörung des harmonischen Gesamtbildes der
bestehenden Siedlung, mangelnde architektonisch ästhetische

Gliederung, Beschattung, Einschränkung des

Ausblickes in die Natur von den bestehenden Häusern aus
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Moderne
Wohnungen

in der Siedlung
Seeblick

Werbeprospekt für die Vermietung der Wohnungen der Siedlung Seeblick in Lachen mit der Fotografie des

Quartiergestaltungsplanes 1972 (Modell Büro Stähli, Variante Nr. 22).

und drohende Lärmemissionen insbesondere durch
den zunehmenden Verkehr. Ein weiteres, und letztlich
gewichtiges Argument betrafdie mangelhafte Erschliessung

der Neubauten über die Steineggstrasse und die
Neuheimstrasse, die beide relativ schmal waren und

nicht über Trottoirs verfügten. Nachdem die Gemeinde
Lachen mit der Auflage, die Steineggstrasse sei vor
Baubeginn auf eine Breite von sechs Meter mit einem zwei
Meter breiten Trottoir auszubauen, die Baubewilligung
erteilt hatte, gelangten die Einsprecher mit einer
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Modellfotografie des Quartiergestaltungsplans für die Siedlung Seeblick in Lachen, den der Architekt 1977 für die

Genossame Lachen entworfen hat (Modell Büro Stähli, Variante Nr. 8).

Beschwerde an den Regierungsrat in Schwyz. Dieser

ging aufdie meisten Argumente gegen die beiden
Hochhäuser nicht mehr ein, da sie den Anforderungen der
am 29. Juni 1971 in Kraft getretenen Hochhausverordnung

der Regierung genügten, verfügte jedoch, dass

sowohl der Ausbau der Neuheimstrasse als auch jener
der Steineggstrasse vor Baubeginn vorzunehmen sei.

Dieses Urteil bedeutete für die Genossame neben

schwierigen rechtlichen Fragen des Landabtausches
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oder -lcaufes auch erhebliche Mehrkosten für den Stras-

senausbau. Somit entschied man, die geplanten
Hochhäuser, für die bereits hohe Projektierungskosten
angefallen waren, auf einem anderen in Besitz der
Genossame befindlichen Bauland zu errichten, dem

später «Seeblick» genannten rund 66 000 m2 umfassenden

Areal, das sich zwischen Seefeldstrasse, Aastrasse,
Seestrasse und dem Spreitenbach im Nordosten
Lachens erstreckt. 1973-1975 wurde dort das «Tannheimprojekt»

realisiert, und es entstanden an der Aastrasse

zwei identische, nun elfgeschossige Hochhäuser mit je
10 Wohngeschossen und mit 120 Wohnungen sowie

einer gemeinsamen unterirdischen Tiefgarage inmitten

von grosszügig bemessenen Grünflächen. Schon
1972 war das Büro Stähli zudem von der Genossame

Lachen beauftragt worden, ein Gesamtprojekt für das

Areal anzufertigen.20 Dieses sah neben den beiden
errichteten Scheibenhochhäusern vier unterschiedlich
hohe Punkthochhäuser längs des Spreitenbaches und

entlang der Seefeldstrasse, drei abgestaffelte
Wohngruppen mit Bauhöhen von vier bis acht Geschossen,

einen Doppelkindergarten, unterirdische Garagen und

grosse Grünflächen vor. Geplant waren 450 bis 550

Wohnungen für rund 1500 Anwohner.21 Realisiert wurden

von diesem ambitiösen Projekt 1977 schliesslich
nach einem weiteren Wettbewerb, bei dem Adelbert
Stähli als Gewinner hervorging, die beiden an der
Seefeldstrasse und südlich der bestehenden Scheibenhochhäuser

gelegenen Wohngruppen mit vier bis sechs

Geschossen, die 1982 fertiggestellt wurden.22

Die stetige Bevölkerungszunahme und der damit
einhergehende forcierte Wohnungsbau konfrontierten die
Gemeinden in Ausserschwyz aber seit den frühen
1950er-Jahren noch mit weiteren, zum Teil neuen
Bauaufgaben : an allen Orten mussten Primär - und
Sekundärschulen und die nun unabdingbar dazugehörigen

Turnhallen errichtet werden, wobei vielfach über die

Standortfrage heftig diskutiert wurde. In den 1960er-

Jahren folgten Gewerbe- und Berufsschulhäuser. Eine

neue Bauaufgabe stellten auch die Mehrzweckgebäude
dar, die den damaligen Bedarf an Räumen für die
Schule und die Kindergärten, für sportliche Tätigkeiten,

für Gemeinschaftslokale und die Unterbringung
der Feuerwehr abdeckten. Zu einer neuen Aufgabe der
Gemeinden wurde der Bau von Altersheimen. Und es

entstanden in dem Gebiet, in dem der Anteil der in der
Landwirtschaft tätigen Bevölkerung rapide abnahm,
grosszügige Sportanlagen und Fussballplätze.23

Mit der Oelkrise und der Inflation ab 1973 stagnierte in
der zweiten Häfte der 1970er-Jahre - anders als die
private Bautätigkeit - jene der Gemeinden in
Ausserschwyz. Bestehende Projekte mussten aufgrund der
schlechten finanziellen Lage sistiert werden oder wurden

an der Urne abgelehnt. Bestehende Schulhäuser
wurden nicht mehr durch Neubauten ersetzt, sondern
saniert. In der Mitte der 1980er-Jahre, als die Gemeinden

im Bezirk Höfe ein sehr tiefes Steuerniveau erreicht
hatten und damit für eine ganz andere Bevölkerungsschicht

als in den 1950er- bis 1970er-Jahren attraktiv
wurden, setzte vorerst dort, seit den späten 1990er-Jah-

ren aber auch im Bezirk March ein erneuter Bauboom
ein, der bis heute anhält.

Fehlende Planung
Die Gemeinden in den Bezirken Höfe und March waren
auf die bauliche Entwicklung ab 1950 nicht vorbereitet.

Mit Ausnahme der Gemeinde Lachen, deren immerhin

76 Artikel umfassende Bauordnung von 1943 vom
Schwyzer Regierungsrat 1944 genehmigt worden war,
verfügte keine der Gemeinden über Zonenpläne oder

Baureglemente. Massgeblich war dort das Kantonale

Baugesetz vom 1. Dezember 1899, das in einer Volks-
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